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Statuten Fischerverein Frutigen (FVF) 
(gegründet am 14. Juni 1923) 

Ausgabe Statuten 1. Juni 2022 

 

Entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Frau und Mann gelten alle in diesem 
Reglement verwendeten Bezeichnungen für beide Geschlechter. 

 Name und Sitz 

1 Unter dem Namen Fischerverein Frutigen besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit 
Sitz in Frutigen. Er ist politisch und konfessionell unabhängig. Der Fischereiverein kann 
politisch aktiv werden in Themen, welche die Fischerei betreffen. 

 Zweck 

1 Der Fischerverein Frutigen ist ein nicht kommerzieller Verein. 

2 Der Verein bezweckt die Wahrung und Förderung aller mit der Fischerei 
zusammenhängenden Interessen, die Förderung des qualitativen und quantitativen 
Gewässerschutzes sowie die Pflege kameradschaftlicher Beziehungen zwischen den 
Mitgliedern. 

3 Der Verein kann Aktivitäten ausüben, welche die von ihm oder seinen Mitgliedern 
gepachteten Gewässer betreffen oder welche Patentgewässer betreffen, worin seine 
Mitglieder zum Fischen berechtigt sind. 

4 Der Verein kann sich kantonalen, schweizerischen oder europaweit tätigen 
Fischereiverbänden anschliessen.  

 Mitgliedschaft 

1 Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die den Vereinszweck 
unterstützen. 

2 Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. Der Vorstand gibt an der Vereinsversammlung die Neuaufnahmen und Mutationen 
des Vereinsjahres bekannt. 

http://www.fischerverein-frutigen.ch/


 

Statuten Fischerverein Frutigen                          Version 1. Juni 2022                            www.fischerverein-frutigen.ch 2/9 

3 Mitglieder sind Aktivmitglieder oder Passivmitglieder. Der Anhang „Mitglieder- und Gönner-
Reglement“ beschreibt die verschiedenen Mitgliederkategorien sowie die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder.  

 Erlöschen der Mitgliedschaft 

1 Die Mitgliedschaft erlischt 

a  bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

b  bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen 
Person. 

 Austritt und Ausschluss 

1 Ein Vereinsaustritt ist per Ende Kalenderjahr möglich. Das Austrittsschreiben muss 
spätestens vier Wochen vor dem Ende des Kalenderjahrs schriftlich oder per E-Mail an den 
Vorstand gerichtet werden.  

2 Ein Mitglied kann wegen Verletzung der Statuten oder Verstösse gegen den Vereinszweck 
aus dem Verein ausgeschlossen werden.  

3 Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag schuldig, kann es aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. 

4 Mit dem Austritt aus dem Vereins entfallen jegliche Ansprüche an das Vereinsvermögen 
und insbesondere hat das austretende Mitglied keinen Anspruch auf Erstattung gezahlter 
Mitgliederbeiträge oder Teile davon. 

5 Der Vorstand fällt den Ausschlussentscheid. Das Mitglied kann diesen an die 
Vereinsversammlung weiterziehen. 

 Organe des Vereins 

1 Die Organe des Vereins sind: 

a  die Vereinsversammlung 

b  der Vorstand 

c  die Revisionsstelle 

 Vereinsversammlung 

1 Das oberste Organ des Vereins ist die Vereinsversammlung. Eine ordentliche 
Vereinsversammlung findet jährlich, möglichst in den ersten vier Monaten des 
Kalenderjahres, statt.  

2 Die Vereinsversammlung sollte möglichst mit physischer Präsenz der Mitglieder 
durchgeführt werden. In begründeten Ausnahmen kann die Vereinsversammlung auch als 
Videokonferenz oder auf dem Zirkularweg stattfinden. 
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3 Die Einladung zur Vereinsversammlung an die Mitglieder erfolgt mindestens 20 Tage vor der 
Vereinsversammlung schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Traktanden.  

4 Die Vereinsversammlung beschliesst nur über die in der Einladung angegebenen 
Traktanden. 

5 Anträge für zusätzliche Traktanden sind bis mindestens 40 Tage vor der 
Vereinsversammlung schriftlich oder per E-Mail an den Vorstand zu richten. 

6 Der Vorstand oder 1/5 der Mitglieder können jederzeit die Einberufung einer 
ausserordentlichen Vereinsversammlung unter Angaben des Zwecks verlangen. Die 
Versammlung hat spätestens 30 Tage nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 

7 Die Vereinsversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben und Kompetenzen: 

a  Genehmigung des Protokolls der letzten Vereinsversammlung 

b  Genehmigung des Jahresberichts des Vorstandes 

c  Entgegennahme des Revisionsberichts und Genehmigung der Jahresrechnung 

d  Entlastung des Vorstandes und der Revisionsstelle 

e  Wahl/Wiederwahl des Vorstandes und der Revisionsstelle 

f  Festsetzung der Mitgliederbeiträge (siehe Anhang „Mitglieder- und Gönner-Reglement“) 

g  Genehmigung des Jahresbudgets  

h  Beschlussfassung über das Tätigkeitsprogramm 

i  Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 

j  Änderung der Statuten 

k  Entscheid über Ernennung von Ehrenmitgliedern 

l  Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern (nach Weiterzug an die 
Vereinsversammlung) 

m  Beitritt des Vereines zu einem Landesverband oder einem anderen schweizerischen oder 
regionalen Verband sowie Austritt aus einem solchen 

n  Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und die Verwendung des 
Liquidationserlöses. 

8 Jede ordnungsgemäss einberufene Vereinsversammlung ist, unabhängig von der Anzahl der 
anwesenden Mitglieder, beschlussfähig. 

9 Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der anwesenden Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit fällt der Vorsitzende den Stichentscheid.  

10 Es wird mit offenem Handmehr abgestimmt und gewählt. Wenn es mindestens 1/5 der 
anwesenden Mitglieder verlangen, wird geheim abgestimmt oder gewählt. 

11 Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer 2/3-Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder.  

12 Vertretung via Vollmacht ist nicht möglich. 

13 Über die Vereinsversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll abzufassen. 
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 Vorstand 

1 Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten und vier bis zehn weiteren Mitgliedern.  

2 Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

3 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte und vertritt den Verein nach aussen. 

4 Er erlässt Reglemente und kann Arbeitsgruppen einsetzen. 

5 Er kann für die Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene Entschädigung 
anstellen oder beauftragen. 

6 Der Vorstand verfügt über alle Kompetenzen, die nicht von Gesetzes wegen oder gemäss 
dieser Statuten einem anderen Organ übertragen sind. 

7 Der Vorstand konstituiert sich selbst. Im Minimum ist je ein Vorstandsmitglied zuständig für 
die folgenden Bereiche: 

a  Präsidium 

b  Finanzen/Kassier 

c  Sekretariat 

8 Der Vorstand versammelt sich, so oft es die Geschäfte verlangen. Jedes Vorstandsmitglied 
kann unter Angabe der Gründe die Einberufung einer Sitzung verlangen. 

9 Die Vorstandssitzungen können sowohl mit physischer Präsenz der Vorstandsmitglieder, als 
auch mittels Videokonferenz oder auf dem Zirkularweg stattfinden. 

10 Beschlussfähig ist der Vorstand, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
anwesend ist. 

11 Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. Auf Antrag eines 
Vorstandsmitgliedes und mit Zustimmung des Vorstandes, hat dieses Anrecht auf Vergütung 
der effektiven Spesen. 

  Revisionsstelle 

1 Die Vereinsversammlung wählt zwei Rechnungsrevisoren oder eine juristische Person als 
Revisionsstelle, welche die Buchführung kontrollieren und mindestens einmal jährlich eine 
Stichkontrolle durchführen.  

2 Die Revisionsstelle erstattet der Vereinsversammlung Bericht.  

3 Die Amtszeit beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist möglich. 

  Zeichnungsberechtigung 

1 Zeichnungsberechtigt ist der Verein durch die Kollektivunterschrift des Präsidenten, oder 
vertretungsweise des Vizepräsidenten, zusammen mit dem Sekretär oder Kassier.  

2 Über Ausgaben von mehr als 2500.- CHF pro Posten entscheidet die Vereinsversammlung. 

http://www.fischerverein-frutigen.ch/
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 Mittel 

1 Zur Verfolgung des Vereinszweckes verfügt der Verein über folgende Mittel: 

a  Mitgliederbeiträge (siehe Anhang „Mitglieder- und Gönner-Reglement“) 

b  Erträge aus Veranstaltungen 

c  Subventionen 

d  Erträge aus Leistungsvereinbarungen  

e  Spenden und Zuwendungen aller Art 

2 Das Vereinsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

  Haftung 

1 Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen.  

 Mitgliederdaten und Datenschutz 

1 Der Vorstand sorgt für eine sichere und gesetzeskonforme Bearbeitung der Mitgliederdaten. 

2 Der Vorstand erhebt nur Daten, welche mit dem Vereinszweck im Zusammenhang stehen. 
Eine Weitergabe dieser Daten kann gegenüber Dachverbänden und Behörden erfolgen. 

 Veröffentlichung von Namen und Fotos 

1 Fotos von öffentlichen Anlässen und Vereinsanlässen dürfen auf der Vereins Homepage, 
sozialen Netzwerken und schriftlichen Publikationen des Vereins veröffentlicht werden. Der 
Name von Mitgliedern darf ebenfalls genannt werden. Jedes Mitglied oder seine gesetzliche 
Vertretung kann jederzeit beim Vorstand die Löschung eines bestimmten Eintrages, auf dem 
es ersichtlich ist, verlangen. 

2 Zudem kann jedes Mitglied oder seine gesetzliche Vertretung schriftlich, zuhanden des 
Vorstandes, die Verwendung von Bildern, auf denen es ersichtlich ist, sowie die 
Namensnennung für die Zukunft untersagen. 

  Auflösung des Vereins 

1 Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss einer ordentlichen oder ausserordentlichen 
Vereinsversammlung beschlossen und mit dem Stimmenmehr von 3/4 der anwesenden 
Mitglieder erfolgen. 

2 Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an einen gemeinnützigen Verein 
in der Schweiz, welcher den gleichen oder einen ähnlichen Zweck verfolgt. Die Verteilung des 
Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist ausgeschlossen.  
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 Inkrafttreten 

1 Diese Statuten wurden durch die Vereinsversammlung vom 1. Juni 2022 einstimmig 
verabschiedet und sind per diesem Datum in Kraft getreten. 

 

 

 

 

Präsident, Guido Schmid    Protokollführer, Rudolf Christen 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 
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Rudolf Christen
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Anhang „Mitglieder- und Gönner-Reglement“ (Stand 2022) 

 Übersichtstabelle Mitglieder und Gönner 

Kategorie Unterkategorie 
Vereins-

arbeit 

Teilnahme 
Vereins-

versammlung 

Stimm-
berechtigt 

Erhalt 
Vereinsinfo 

Mitglieder-
beitrag 

Aktiv 

Jugendliche ja ja nein ja 0.- CHF 

Auszubildende ja ja nein ja 0.- CHF 

Erwachsene ja ja ja ja 50.- CHF 

Club-25 ja ja ja ja 40.- CHF 

Ehrenmitglieder ja ja ja ja 0.- CHF 

Vorstand ja ja ja ja 0.- CHF 

Passiv 
Erwachsene nein ja nein ja 40.- CHF 

Ehrenmitglieder nein ja nein ja 0.- CHF 

Gönner  nein nein nein ja frei 

 Mitgliederkategorien    

1 Aktivmitglieder sind natürliche Personen, welche die Fischerei aktiv betreiben und die Ziele 
des Vereins unterstützen, sowie den Verein durch Vereinsarbeit und finanziell unterstützen. 
Sie sind unterteilt in: 

a  Jugendliche: Personen bis zum Ende des Kalenderjahres, in welchem sie das 16. 
Altersjahr erreichen. Siehe Beispiel unten(*). 

b  Auszubildende: Personen in Ausbildung ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 17 
Altersjahr erreichen, bis zum Ende des Kalenderjahrs, in dem sie das 25. Altersjahr 
erreichen. Als Ausbildung gilt Sekundarstufe II (Berufslehre oder Gymnasium) oder 
Tertiärstufe (höhere Fachschule, Fachhochschule oder Universität). Der Nachweis erfolgt 
jährlich durch entsprechende Ausbildungsbestätigung. 

c  Erwachsene: Personen ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 17 Altersjahr erreichen. 

d  Club-25: Personen mit 25 Jahren Aktivmitgliedschaft. 

2 Passivmitglieder sind natürliche Personen, welche die Fischerei nicht aktiv betreiben jedoch 
die Ziele des Vereins unterstützen, sowie den Verein finanziell unterstützen. 

3 Folgende weitere Einteilung ist möglich für Aktivmitglieder: 

a  Vorstandsmitglieder: Mitglieder, die im Vorstand tätig sind. 

4 Folgende Einteilung ist möglich für Aktivmitglieder und Passivmitglieder: 

a  Ehrenmitglieder: Mitglieder, die sich in besonderem Masse für den Verein oder für das 
Fischereiwesen eingesetzt haben, kann auf Vorschlag des Vorstandes, durch die 
Vereinsversammlung, die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden.  

 
(*) Beispiel: Geburtsdatum: 28.2.2005. Das 16. Altersjahr beginnt am 28.2.2020 (am 15. Geburtstag). Diese 
Person gilt bis zum 31.12.2020 als Jugendlicher. 
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 Rechte der Mitgliedschaft 

1 Aktivmitglieder können an der Vereinsversammlung teilnehmen. Alle Aktivmitglieder, 
ausser Jugendliche und Auszubildende, sind stimmberechtigt. 

2 Passivmitglieder können an der Vereinsversammlung teilnehmen sind aber nicht 
stimmberechtigt. 

 Pflichten der Mitgliedschaft 

1 Aktivmitglieder: Vereinsarbeit: 

a  Alle Aktivmitglieder sind verpflichtet, jährlich mindestens acht Arbeitsstunden für den 
Verein zu erbringen. 

b  Wer dieser Verpflichtung nicht nachkommt, muss zusätzlich zum Mitgliederbeitrag eine 
Entschädigung für jede nicht geleistete Stunde entrichten. Die Entschädigung für jede 
nicht geleistete Arbeitsstunde beträgt 5.- CHF und wird im jeweils nächsten Jahr in 
Rechnung gestellt.  

c  Keine Entschädigung ist zu entrichten, wenn ein Mitglied für Arbeitsstunden verfügbar 
gewesen ist, aber aufgrund fehlender Projekte nicht berücksichtigt werden konnte. 

2 Aktivmitglieder: Mitgliederbeitrag: 

a  Jugendliche und Auszubildende haben keinen Mitgliederbeitrag zu entrichten.  

b  Erwachsene entrichten den regulären Mitgliederbeitrag von 50 CHF. 

c  Club-25 Mitglieder entrichten einen reduzierten Mitgliederbeitrag von 40 CHF. 

d  Aktive Ehrenmitglieder und Vorstandsmitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit. 

e  Zur Information: Der Verein entrichtet für alle stimmberechtigten Mitglieder eine 
jährliche Abgabe an den BKFV (Bernisch Kantonaler Fischerei-Verein), den SFV 
(Schweizerischer Fischerei-Verband) sowie die PV (Pachtvereinigung) Spiez. Alle so 
gemeldeten Mitglieder müssen den Hegebeitrag beim Bezug des kantonalen 
Jahrespatent nicht bezahlen. 

3 Passivmitglieder: Mitgliederbeitrag: 

a  Passivmitglieder entrichten einen Mitgliederbeitrag von 40 CHF. 

b  Passive Ehrenmitglieder sind vom Mitgliederbeitrag befreit. 

c  Passivmitglieder haben, nebst dem Entrichten des Mitgliederbeitrages, keinerlei weitere 
Pflichten gegenüber dem Verein. 

4 Eintrittsdatum und Berechnung Mitgliederbeitrag bei unterjährigem Vereinsbeitritt:  

a  Als Eintrittsdatum gilt das Datum, an welchem ein Aufnahmegesuch durch den Vorstand 
gutgeheissen wird. Die Berechnung des Mitgliederbeitrags erfolgt pro rata temporis ab 
Eintrittsdatum für die restlichen Monate des Vereinsjahres.  
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 Gönner  

1 Gönner sind natürliche Personen oder juristische Personen, welche die Ziele des Vereins 
unterstützen und diesen namentlich finanziell oder auf andere Weise unterstützen. 

2 Gönner haben, nebst dem Entrichten eines Gönnerbeitrages, keinerlei weitere Pflichten 
gegenüber dem Verein. 
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